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Man kann ein Problem nicht mit den 

gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner 

Entstehung beigetragen haben.
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Hinrich Clausen 
Bundesvorsitzender

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
sehr geehrter Leser des Rechtspflegerblattes,
 
die Rechtspolitik mitzubestimmen, um eine qualitativ hochwertige Rechtsgewährung 
für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ringen und dabei die Interessen der 
Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger als berufsständische Vertretung wahrzunehmen, war 
noch nie einfach und ist es auch ganz bestimmt nicht in dem gegenwärtigen gesellschaftlichen 
Klima. Diejenigen haben es da leichter, die unser rechtspolitisches und bürgerschaftliches 
Engagement als egoistische Bewahrungsmentalität und Besitzstandswahrung diskreditieren 
wollen. Umso mehr ist also unsere Überzeugungskraft gefragt. Nicht nur durch sehr gute 
sachliche Argumente, die der Bund Deutscher Rechtspfleger ins Feld führen kann, sondern 
gerade durch intensive Gespräche und persönlichen Einsatz auf allen Ebenen können wir es 
schaffen, dass unsere Vorstellungen von einer modernen Justiz Fuß fassen. 

Bereits zu Beginn des neuen Jahres habe ich in den ersten Gesprächen mit den 
rechtspolitischen Sprechern der CDU- und der SPD-Bundestagsfraktion erneut deutlich 
gemacht, dass der Bund Deutscher Rechtspfleger eine Justiz, die sich auf die streitige Zivil- und 
Strafgerichtsbarkeit beschränken will, entschieden ablehnt. Die Freiwillige Gerichtsbarkeit 
und die Zwangsvollstreckung gehören zu den Kernaufgaben der Dritten Gewalt und müssen 
weiterhin von unabhängigen Richtern und Rechtspflegern wahrgenommen werden. 
Die Mehrheit der Justizministerinnen und -minister der Länder sieht das bisher anders. Richter 
sollen besser und schneller urteilen können, wenn es den Rechtspfleger im Nachlassgericht 
nicht mehr gibt. Man müsse nur genug Ballast abwerfen, damit der verbleibende Justizkörper 
in höherer Qualität funktioniere. 
Und nicht nur die Justizministerkonferenz scheint den Rechtspfleger aus der Zukunft 
verbannen zu wollen. Wie anders sind die vom Bundesrat kurz vor dem Jahreswechsel 
gefassten Beschlüsse, die bereits beerdigten Gesetzentwürfe zum Handelsregisterfüh-
rungsgesetz und zur Bodenmanagementbehörde erneut in den Bundestag einzubringen, zu 
verstehen?

Um so mehr ist unsere energische Gegenwehr gefordert; aber nicht nur in  der Gegenwehr, 
sondern in einem beherzten konstruktiven Dialog mit unseren Partnern wie mit den 
politischen Entscheidungsträgern wird unser Beitrag bestehen, damit für die Bürgerinnen 
und Bürger wie für die Unternehmen eine Gerichtsbarkeit auch in Zukunft gewährleistet ist, 
wie sie sie zu Recht erwarten können. Wir wollen mit dafür sorgen, dass der Standortvorteil 
qualitativ hochwertige Justiz, d. h. Rechtssicherheit gewährleistend und Rechtsfrieden 
fördernd, bestehen bleibt.

Wie das im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD vereinbarte Gesamtkonzept für eine 
nachhaltige Sicherung der Leistungs- und Zukunftsfähigkeit der Justiz bei voller Wahrung 
rechtsstaatlicher Standards am Ende aussehen wird, das wird von den politisch wirkenden 
Kräften abhängen. Der Bund Deutscher Rechtspfleger und ich persönlich – wir stehen in  
unserem Bemühen um den Erhalt der freiwilligen Gerichtsbarkeit in Deutschland nicht allein. 
Aber wir brauchen Ihre Unterstützung.
Wir brauchen die Unterstützung derjenigen, die genauso denken, und wir brauchen die 
Unterstützung aller unserer Mitglieder. Mitdenken, mitreden, mitwirken!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
der Bund Deutscher Rechtspfleger ist so stark, wie Sie ihn durch Ihre Mitwirkung, Ihr 
Engagement machen.
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Justiz und damit Gerichtsbarkeit hat ihren Wert für die Gesellschaft und für Sie persönlich. 
Helfen Sie mit, dass dies so bleibt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen  ein gesundes, erfolgreiches und friedliches Jahr 2006

Ihr Hinrich Clausen
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Es ist Aufgabe des Staates für die Bürgerinnen und Bürger 
die Freiwillige Gerichtsbarkeit bereitzuhalten und sie auch zu 
bezahlen.

Freiwillige Gerichtsbarkeit biete die Infrastruktur für eine 
funktionierende Wirtschaft und Infrastruktur für eine funk-
tionierende Wirtschaft ist und bleibt ein funktionierender 
Rechtsstaat.1

Ausgehend von einer gesetzlichen Definition der Freiwilligen 
Gerichtsbarkeit in der Preußischen Allgemeinen Gerichtsord-
nung wird klar: Es bedarf bestimmter Rechtspflegeakte, die 
private Rechte ordnen, die private Rechte regeln. Die Frei-
willige Gerichtsbarkeit ist aus gutem Grunde und nicht der 
Zufälligkeit geschuldet, der Judikative zugeordnet.2

„ Zu den Handlungen der Freiwilligen Gerichtsbarkeit wer-
den hier sowohl diejenigen gerechnet, welche, ob sie gleich 
keine Prozesse sind, dennoch nach vorhandenen gesetzli-
chen Vorschriften vor Gerichten vollzogen werden müssen, 
als diejenigen, zu deren gerichtlichen Vollziehung die Partei-
en sich, mehrerer Gewißheit und Beglaubigung wegen, aus 
freiem Willen entschließen.“3

Im Inneren der Justiz müssen Ressourcen lokalisiert und er-
schlossen werden.

Effektivere, verlässliche, bessere Aufgabenerledigung - wenn 
das nicht eintritt, dann gilt: die Qualität, die wir im Moment 
haben, ist hoch und zu wertvoll, dass sie ohne weiteres auf-
gegeben werden dürfe.4

Eine Rechtszersplitterung, wie sie über Öffnungsklauseln 
eintreten würde, wirft Deutschland hinter den Zustand der 
Rechtsvereinheitlichung von 1871 zurück.

Justizreform ist gleichbedeutend eine Reform der Menschen, 
die in der Justiz tätig sind. - Ein interner Ansatz der nicht die 
Größe der Ankündigung des Jahres 2004 verlangt.

Die Justiz muss sich einer kritischen Überprüfung ihrer or-
ganisatorischen Struktur stellen. Die Gerichtsstruktur, d. h. 
die flächenmäßige Verteilung über das Land, stammt aus der 
Postkutschenzeit.5

Ein einheitliches Eingangsgericht bedeute keineswegs den 
Rückzug der Justiz aus der Fläche.

Die Länder sind finanziell am Ende. Dem Haushaltsdruck wird 
sich die Justiz, obwohl sie über Jahrzehne durch Überbe-
scheidenheit charakterisiert ist, nicht entziehen können. Wir 
leben insgesamt über unsere Verhältnisse. Es muss ernsthaft 
daran gegangen werden, einen dreistufigen Gerichtsaufbau 
zu diskutieren und am Ende zu realisieren. „Ich bin mir sicher, 
dass wir bei der Dreistufigkeit landen werden. Ich weiss nur 
nicht, ob in zwanzig, dreißig, vierzig oder fünfzig Jahren.“

Die Justiz ziehe eben aus der spruchrichterlichen Tätigkeit  
ihren Wert. Dies ist die verantwortungsvolle Tätigkeit, 
die dem Richteramt und seiner Qualifikation entspräche.   
Die  Aufgaben der Freiwilligen Gerichtsbarkeit sind reine Exe-
kutivaufgaben, nur bei der Justiz geblieben, weil auch histo-
risch gesehen der Richter irgendwann Exekutivbeamter war.

Freiwillige Gerichtsbarkeit und Judikative als Systembruch 
betrachtet und nicht im Einklang mit dem Grundgesetz 
stehend. Freiwillige Gerichtsbarkeit ist Exekutivaufgabe. 
Schließlich ergebe sich die Verantwortung der Exekutive aus 
dem Verwaltungsverfahrensgesetz u. a.

Die Übertragung der Aufgaben des Nachlassgerichts auf die 
Notare ist ein hoffnungsvoller Anfang, der den reformresis-
ten Richtern und Rechtspflegern ihre Unwilligkeit nehme.6

Jenseits von Pro und Contra

Der Gesetzgeber produziert tagtäglich Aufgaben und damit 
steigt die Belastung der Gerichte. Die Gesetzesflut hat auch 
ein qualitatives Merkmal - die Handwerklichkeit. Schlechte 
Gesetze sind aber häufig ein Ergebnis der Klüngelpartien 
zwischen den politischen Parteien.
Oder anders: Das alles spricht nicht gerade dafür, dass der 
Gesetzgeber nicht die Verantwortung für Aufgabenzuwächse 
und eine steigende Belastung der Justiz trägt.

1 | RpflBI 2006, Heft 1  
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5 Horst Eylmann, Rechtsanwalt und Notar, Mitverfasser der Studie „Zukunftsfähige  

  Justiz - Strukturreform durch Konzentration auf ihre Kernaufgaben“; 

6 Eylmann; 

 

1  Wolfgang Gerhards, Staatsminister a. D., Bonn;  

2 Prof. Wilfried Abel, Dekan der Fakultät Rechtspflege der FH f. Verw. u. Rechtspflege  

  Hildesheim; 

3 Preußische Allgemeine Gerichtsordnung von 1793, Teil 2 Titel 1 § 1.; 

4 Bernd Felix Busse, Rechtsanwalt, eh. Präsident der Deutschen AnwaltVereins 
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In dem Bewusstsein, dass es „Aufgabe der Politik ist, auch 
auf dem Gebiet der Justiz die angesichts sich verändernder 
Verhältnisse notwendigen gesetzlichen Regelungen 
zu treffen, um auch in Zukunft eine rechtsstaatlichen 
Anforderungen genügende und effiziente Arbeit der Gerichte 
zu gewährleisten,“ gaben die Präsidentinnen und Präsidenten 
auf ihrer Jahrestagung dennoch ein kritisches Votum zu den 
Plänen der Länderjustizminister ab. 
„Es ist grundsätzlich nicht Aufgabe der Gerichtspräsidentinnen 
und -präsidenten, gesetzgeberische Entscheidungen zu 
bewerten. Sie sehen sich aber dann zu einer Stellungnahme 
berufen, wenn neue gesetzliche Regelungen erwogen werden, 
die zu einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen führen 
oder rechtsstaatliche Garantien gefährden.“1 

Sie sprechen sich gegen die beabsichtigte Reduzierung der 
Rechtsmittelmöglichkeiten auf ein Rechtsmittel (nur noch 
Rechtsfehlerkontrolle!) aus. 
„Vielmehr erscheint eine Möglichkeit zur Korrektur 
der gerichtlichen Entscheidung durch eine zweite 
Tatsacheninstanz für die Masse der Fälle unerlässlich, um den 
Bürgern angesichts schwieriger und komplexer Fragen einen 
effektiven Rechtsschutz zu gewähren. Rechtsmittel fördern 
Einzelfallgerechtigkeit und sind als Mittel der justiziellen 
Qualitätssicherung unerlässlich.“2 

Eine Umstrukturierung im Gerichtsvollzieherwesen durch 
Überführung in ein freies System - Beleihungsmodell - setzt 
wesentliche Rechtsänderungen und einen grundlegenden 
Wandel des Berufsbildes voraus. Sie sei nur gerechtfertigt, 
wenn sie dazu beiträgt, die Leistungsfähigkeit der Justiz in 
ihrem Kern zu erhalten. Die Präsidenten möchten daneben 
sichergestellt haben, dass eine Verschlechterung des 
Vollstreckungsschutzes nicht eintritt.

 
„Handelsregistertätigkeit und Nachlasssachen gehören zu den 
Kernaufgaben der Gerichte. Der Dritten Gewalt sind aus guten 
Gründen nicht nur die „Kernaufgabe Streitentscheidung“, 

sondern auch die übrigen Bereiche der „vorsorgenden 
Rechtspflege“ zugewiesen. In diesen Bereichen der 
Freiwilligen Gerichtsbarkeit wird in weitem Umfang über 
widerstreitende Interessen verbindlich entschieden oder es 
werden Rechtsverhältnisse verbindlich gestaltet. In der Regel 
wird in grundrechtlich geschützte Positionen eingegriffen. 
Viele Entscheidungen wirken konstitutiv und sind Grundlage 
des öffentlichen Glaubens - vor allem im Grundbuch- und im 
Registerrecht. 
Da der Rechtsverkehr vor Fehlentscheidungen geschützt 
werden muss, erwarten die Bürger zu Recht, dass hierüber 
neutral, zügig und - vor allem - in rechtlich garantierter 
Unabhängigkeit entschieden wird. Wegen dieser Neutralität 
und Unabhängigkeit wenden sie sich an Gerichte.“3 

In Handelsregistersachen präsentieren sich die Gerichte 
als moderne Dienstleister. Gerade in vielen Bereichen der 
Freiwilligen Gerichtsbarkeit arbeite die Justiz kostendeckend. 
Einnahmeverluste für die Justiz, die die Einsparpotentiale 
bei weitem übersteigen, Verteuerung der Verfahren für 
den Bürger - das sind die finanziellen Auswirkungen der 
angestrebten Reform. 

In Nachlasssachen seien bei einer Übertragung auf die 
Notare im Sinne einer „großen Lösung“ wegen des Wegfalls 
der streitvermeidenden und streitschlichtenden Funktion 
der Nachlassgerichte Rechtsmittel oder Klagen vor den 
Prozessgerichten zu erwarten.

Insgesamt erteilen die Präsidenten der Einführung von 
Öffnungsklauseln eine entschiedene Absage. Die damit 
einhergehende Rechtszersplitterung führt zu  Unsicherheiten 
bei den Rechtsuchenden, bedeutet auch Mehraufwand und 
dürfte der Effektivität Abbruch tun.

„Es darf nicht der Eindruck erweckt werden, die Arbeit 
der Justiz sei in ihren Grundlagen erneuerungsbedüftig. 
Das ist nicht der Fall: Qualität und Effizienz der deutschen 
Justiz haben einen auch im internationalen Vergleich hohen 
Standard.“4     Da

 

1 Entschließung der Jahrestagung der Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandes-  

  gerichte, des Kammergerichts, des Bayerischen Obersten Landesgerichts  und des    

  Bundesgerichtshofs zur „Großen Justizreform“ vom 14. Dezember 2005, S. 1,  

2 ebenda, S. 2, 

3 ebenda, S. 8,       

4 ebenda, S. 1. 
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Die Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlung ist Höhepunkt 
im politischen Wirken unseres Verbandes. In dem wir sie 
als Rechtspflegertag öffentlich machen, rücken wir den 
Rechtspfleger und die Rechtspflege in den Mittelpunkt des 
politischen Geschehens und des allgemeinen Interesses. 
Aber der Rechtspflegertag ist nicht nur dhm Tag. Es sind 
Wochen und Monate verbandspolitischer Arbeit, die in ihm 
ihren Ausdruck finden. 
Wir selbst bestimmen als Mitglied oder Delegierte, beschließen 
die Grundlinien der Verbandspolitik. Rechtspflegertage 
wirken in der Öffentlichkeit. Sie sind herausragender Teil der 
Selbstdarstellung aber auch Chance zur Kommunikation mit 
Bürgerinnen und Bürgern, anderen Verbänden, Politikern 
usw. Diese Chance müssen wir nutzen, denn sie bietet sich 
in der Weise nicht allzu oft.
Der Rechtspflegertag ist nicht nur dhm Tag. Seine Gestaltung 
beginnt mit dem Ringen um die Inhalte unserer Verbandsarbeit. 
Effektivere Rechtsgewährung für Bürger und Unternehmen, 
in dem wir uns beteiligen an der Rechtsentwicklung, uns mit 
Vorschlägen einbringen, in Stellungnahmen äußern, leisten 
wir selbst ein wenig Mitbestimmung für unsere Zukunft. 
Dabei überschneiden sich eigene berufliche Perspektive als 
Rechtspfleger und allgemeine Perspektive als Bürger dieser 
Bundesrepublik Deutschland wie in Europa. Verbandsarbeit 
ist daher immer ein Beitrag für die Menschen, ihre sozialen, 
aber insbesondere rechtlichen Beziehungen.
Rechts- und Tatsachenanalyse, Ideenfindung – was immer 

die deutsche Sprache an Worten bereithält, es verbindet sich 
damit ein kontinuierliches Wirken der Vorstandsmitglieder an 
vorderster Stelle. Aber auch Organisatoren und das Team im 
Tagungsbüro – die Verantwortlichen für einen reibungslosen 
Ablauf – sind es, die im Hintergrund dazu beitragen, dass 
dieser Tag das wird, was er sein soll – ein Höhepunkt im 
Rechtspflegerverband.

Bei so viel Engagement hat dieser Tag einfach ein Nachleben 
verdient, ein Nachleben in der öffentlichen Darstellung, ein 
Nachleben in der gesellschaftspolitischen Diskussion ein 
Stück weit fortgeschriebene Präsenz des Rechtspflegers in 
der Öffentlichkeit. Im Verband lebt er ohnehin weiter, weil 
es in der Folge gilt, die gefassten Beschlüsse mit Leben zu 
erfüllen.
Wie hat das der Ehrenvorsitzende Hilmar Schmitt treffend 
in seiner Rede zum Rechtspflegertag 1997 in Leipzig gesagt, 
Verbandspolitik ist immer auf dem Wege und nie am Ziel.

--- tmc cdq hl ACQ MQV>
„Die Ergebnisse der beiden Arbeitsgruppen, „Verlagerung 
von Zuständigkeiten - Selbstverständnis der Rechtspfleger“ 
und „Personalentwicklung der Rechtspfleger“ haben 
gezeigt, dass man auch zukünftig in der Gerichtsbarkeit 
auf den Rechtspfleger nicht verzichten kann. Es ist gerade 
die sachliche Unabhängigkeit, die u. a. im Grundbuch- 
und Nachlasswesen Rechtssicherheit schafft. Was wäre z. 
B., wenn die zur Erteilung von Erbscheinen erforderliche 
Auslegung von Testamenten künftig durch einen Notar 
erfolgt, der bereits Auftragnehmer des potentiellen Erben 
ist? Kann dann gewährleistet werden, dass das Testament 
nach dem Willen des Erblassers ausgelegt wird? Oder erfolgt 
die Auslegung zugunsten des Auftraggebers? 

Die Delegierten haben diese Fragen eindeutig beantwortet: 
Die Erteilung von Erbscheinen kann nur wie bisher auch 
durch eine unabhängige Justiz erfolgen; die Verlagerung 
dieser Zuständigkeit auf die Notare ist aus Verbandssicht 
daher indiskutabel. 
Hinsichtlich der Übertragung von weiteren Zuständigkeiten 
auf den Rechtspfleger im Bereich der Nachlasssachen kann 
der Argumentation, der Rechtspfleger sei zur Auslegung des 
testamentarischen Willens nicht befähigt, nicht gefolgt werden. 
Gerade in der gerichtlichen Praxis - so in Grundbuchsachen - 
wird die testamentarische Erbfolge durch den Rechtspfleger 
in eigener sachlicher Zuständigkeit regelmäßig ermittelt. 
Höhepunkt der Veranstaltung war die Podiumsdiskussion 
mit der Justizministerin des Landes Nordrhein-Westfalen 
- Frau Müller-Piepenkötter - sowie Vertretern der Notare, 
Gerichtsvollzieher und Rechtspfleger über die Verlagerung 
von Zuständigkeiten auf die Notare (Nachlasssachen), die 
Industrie- und Handelskammer (Handelsregistersachen), die 

3 | RpflBI 2006, Heft 1  
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Katasterämter (Grundbuchsachen) sowie die Kommunen 
(Betreuungssachen). Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass 
eine Übertragung der „gewinnbringenden“ Bereiche der 
Justiz jedenfalls aus Ersparnisgründen nicht nachvollziehbar 
ist.“1

 
Kritisches Fazit des Rechtspflegeverbandes dürfte darüber 
hinaus sein, dass die im Kurzbericht der Frau Eisenberg 
beschriebene sachkundige Arbeitsgruppenarbeit und die 
Expertendiskussion in einer Podiumsdiskussion, es sicher 
Wert gewesen wären, nachvollzogen und in welcher Form 
auch immer in die öffentliche Debatte um die „Große 
Justizreform“ eingebracht zu werden.
In der Verantwortung, die rechtspraktischen und 
rechtspolitischen Anliegen des Bundes Deutscher 
Rechtspfleger transparent zu machen, einen Beitrag in der 
rechtspolitischen Debatte zu leisten, sehe ich mich persönlich 
als Schriftleiter des Rechtspflegerblattes. Nachgehakt und 
...? Das Ergebnis ist bestürzend.
Dem provokanten Motto des Rechtspflegertages könnte ich im 
Thema ebenso provokant fortfahren: Rechtspflegerverband 
bald ohne Vorstand(smitglieder)?
Dafür sich kritisch und öffentlich mit Verantwortung und 
Engagement im Rechtspflegerverband auseinanderzusetzen, 
sprechen zwei einfache Gründe. Aufgerufen sind zum einen 
die Mitglieder, also wären Vorstände und Präsidium weniger 
Adressaten mehr Vermittler; zum anderen geht es um eine 
gesamtgesellschaftliche Erscheinung, mit der Parteien, 
Unternehmen etc. sich genauso befassen.

Ich habe lange überlegt, ob und wie ich mich dieser Frage 
annähere. Die Linie zwischen Rechtspflegertagen und 
Öffentlichkeitsarbeit, Präsenz in der politischen Diskussion 
ist eingangs gezogen. Ein „Streiflicht“hilft vielleicht weiter: 
„In die Deutschen kommt jetzt Gott sei Dank ein bisschen 
Bewegung. Eine Zeit lang haben die ja fast gar nichts mehr 
gemacht. Sie haben nicht mehr eingekauft, weil die Kaufkraft 
sie verlassen hat. Sie sind nicht mehr zur Wahl gegangen, 
weil die Urteilskraft sie verlassen hat. Sie sind nicht mehr ins 
Ausland gefahren, weil sie glaubten, dort sei überall schon 
der Islam. Kinder wollten sie auch nicht mehr zeugen, weil 

sie fürchteten, dass die ihnen eines Tages über den Kopf 
wachsen könnten. Zwischenzeitlich hatten die Deutschen 
sogar ernsthaft befürchtet,dass sie einmal sterben müssten, 
weil es Harald Juhnke, den Papst und Fürst Rainier direkt 
hintereinander erwischt hatte. Drei, vier Jahre dösten die 
Deutschen wie kalte Schornsteine vor sich hin. Dann ging 
auf einmal ein Ruck durch die Hand, und plötzlich war der 
brennende Wunsch da, den ganzen elenden Laden so richtig 
anzukurbeln.
Im vergangenen Jahr hat eine überwältigende Zahl von 
Deutschen ihre Zigaretten selber gedreht. Sie sind der 
Politik der ruhigen Hand mit Feinschnitt und Maispapier auf 
die Pelle gerückt. Vielleicht auch, weil sie endlich Schluss 
machen wollten mit diesem kranken Versorgungsdenken. Es 
ist nämlich so verdammt einfach zu sagen: Sollen doch die 
anderen meine Zigaretten drehen, ich zahle denen schließlich 
Tabaksteuer.“2

Das „Streiflicht“ verlassend, befinde ich mich mit letztem 
Satz wieder unter uns, im Bund Deutscher Rechtspfleger. 
Mit dieser Mentalität: Sollen doch die anderen (im Vorstand) 
meine Interessen wahrnehmen, ich zahle denen schließlich 
meinen Beitrag. - mit dieser Mentalität kommen wir nicht nur 
nicht mehr weiter. Wir müssen uns auch ernsthaft die Frage 
stellen: Was tun wir unseren Mitgliedern in den Vorständen 
damit an? Wie lange können und wollen diese unentwegt 
Engagierten noch?
Und ich denke, der eine oder andere hat in Hilden sehr 
deutliche Worte gefunden. Die Arbeit im BDR ist mit den 
wenigen bereiten Kollegen nicht mehr zu schaffen. Selbst ein 
stringentes Setzen von Prioritäten würde dazu führen, dass 
die herausgehobenen Aufgaben auch nicht mehr erledigt 
werden können und schlicht liegen bleiben. „Solange immer 
nur der Landesvorstand aufgerufen ist etwas zu tun und die 
Kollegenschaft passiv bleibt, muss hingenommen werden, 
dass nicht mehr alle Ansprüche befriedigt werden können.“  
Die Wunde ist offen und droht, sich zu infizieren! Enttäuscht, 
abgekämpft, im Stich gelassen - erkrankt mangels Mithilfe  - 
und Ende gibt auch der Unentwegteste frustriert auf. 
Stm vhq tmr c`r mhbgs `m Udq`msvnqstmf eĕq `mcdqd hrs
Udq`msvnqstmf eĕq tmr rdkars-
Tmrdqd Unqrs`mcrlhsfkhdcdq aq`tbgdm vdhsdqd `jshud
Lhsfkhdcdq `m hgqdq Rdhsd- Lnshuhdqdm Rhd rhd ctqbg hgqd
Lhsghked+ hgqdm Ytroqtbg ncdq dhmd Qĕbjhmenql`shnm-
Vn Tmsdqrsĕsytmf edgks+ j`mm Udqa`mcr`qadhs `te C`tdq
mhbgs fdkhmfdm- Idcdq Adhsq`f hrs dhm Lnr`hjrsdhm hl
Fdr`lsvdqj cdq Udqa`mcronkhshj cdr ACQ-     
                 Peter Damm.

Rechtspflegertag - Gespanntes Zuhören, Überdenken, Nachschauen ...

 

1 Martina Eisenberg, Markus Barten, Über den 2. Rechtspflegertag NRW,                   

  www.bdr-nrw.de.           

2 Streiflicht, Süddeutsche Zeitung vom 18./19.02.2006, S. 1.   

3 U. Kämpf, E-Mail Antwort (8.2.2006) - eindringliche Bitte um einen Artikel f. RpflBl.  



5 | RpflBI 2006, Heft 1  

I`gqdr`tes`js hm Adqkhm Ɗ
ƑVdq chd Itrshy mtq vhd dhmdm kúrshfdm Jnrsfúmfdq adg`mcdks+ cdq udq,

rohdks cdm Rs`mcnqsunqsdhk+ cdm vhq lhs tmrdqdl Qdbgsrrxrsdl g`adm-Ə0

Adqkhm+ 07-/0-1//5, Neujahrsempfang im BMJ. Strafjustiz, 
innere Sicherheit, Wirtschaftshandeln, soziale Beziehungen 
- die Rechtspolitik stimmt in allen Ressorts des Regierungs-
handelns mit. Wenn die Bundesjustizministerin in ihrer An-
sprache von unserem Rechtssystem als einem echten Wett-
bewerbsvorteil für die Wirtschaft spricht, dann so: „Die Jus-
tiz hat also durchaus Anlass, sich mit berechtigtem Selbst-
bewusstsein auf dem politischen und gesellschaftlichen Par-
kett zu präsentieren.Dieses Selbstbewusstsein ist vor allem 
gegenüber den Finanzministern in Bund und Ländern nötig. 
Denn wer Justiz nur wie einen lästigen Kostgänger behan-
delt, der verspielt den Standortvorteil, den wir in unserem 
Rechtssystem heute haben.“

Hinrich Clausen, der am 18.01.2006 zum Neujahrsempfang 
der Bundesjustizministerin Brigitte Zypries eingeladen war, 
wusste von interessanten Gesprächen am Rande zu berich-
ten.

Atmcdrkdhstmf yt dqrsdm Fdroqúbgdm m`bg cdq Atmcdrs`frv`gk hm cdq Atmcdrg`tosrs`cs

Adqkhm+ 08-/0-1//5, Bundesvorsitzender Hinrich Clausen bei 
Joachim Stünker, Rechtspolitischer Sprecher der SPD-Bun-
destagsfraktion.
Joachim Stünker steht für klare Ansagen an den Bund Deut-
scher Rechtspfleger, wie er sie schon vor ca. einem Jahr 
getätigt hatte. Eine Justizreform ist in der von den Länder-
justizministern beschriebenen Art mit der SPD-Bundestags-
fraktion nicht zu machen. Die Freiwillige Gerichtsbarkeit als 
solche und damit auch der Rechtspfleger sind unverzichtba-
re Teile unseres Rechtssystems. Stünker erteilt dem sogen. 
Outsourcing eine klare Absage. 
Im Übrigen sind viele Angelegenheiten noch nicht im parla-
mentarischen Raum angekommen.
Der rechtspolitische Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion 
Jürgen Gehb äußerte sich indes verständlicherweise ob 
des Drucks verschiedener Unionspolitiker aus den Ländern 
zurückhaltender zu den angesprochenen rechtspolitischen 
Anliegen des Bundes Deutscher Rechtspfleger.        Red.

 

1 Pressemitteilung des Bundesministeriums der Justiz vom 15.02.2006,  

  http://www.bmj.bund.de/enid/0,0/Presse/Pressemitteilungen_58.html

M`bgfdqdhbgs9
Oqúrhchtlrrhsytmf hm
Eq`mjdmsg`k
Eq`mjdmsg`k+ 2./3.12.2005, Sitzung des Präsidiums des Bun-
des Deutscher Rechtspfleger. - In Stichworten:

Arbeitsgruppe zur Fortentwicklung des Rechtspflegerrechts 
und des Berufsbildes des Rechtspflegers wird weitergeführt. 

Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit: BDR beabsichtigt zielge-
richtete Sachinformation von Politikern u. a. potentiellen 
Gesprächspartnern. Ein Info-Brief soll Informationen aus der 
Rechtspraxis und Hintergrundinformationen zu rechtspoliti-
schen Themen liefern.

Neues Webportal des BDR. Fa. Tautologix stellt Konzept und 
Möglichkeiten der mit einem Content Management System 
getragenen Internet-Seite des BDR vor.
Präsidium erörterte Fragen der Gestaltung sowie der Darstel-
lung.

Rechtspolitisches Hauptthema bildeteten indes die Beschlüs-
se der JuMiKo sowie weitere Gesetzgebungsvorhaben der 
Bundesregierung. Nach wie vor gilt, sich strikt gegen eine 
Übertragung des Erbscheinsverfahrens auf die Notare zu 
wenden. 
Bundesleitung und alle Landesvorstände sind aufgefordert 
mit Kreativität an Gespräche und Aktionen zu gehen.     Red.

Qdenql cdq
Eqdhvhkkhfdm Fdqhbgsra`qjdhs

Adqkhm+ 04-/1-1//5- Bundesjustizministerin Zypries legt Refe-
rentenentwurf zum Gesetz des Verfahrens in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(FamFG) vor.1

Eckpunkte des Entwurfs sind: Stärkung der konfliktvermei-
denden und -lösenden Elemente im Verfahren unter Zur-
verfügungstellung einer einheitlichen Verfahrensordnung, 
Erleichterung der einverständlichen Ehescheidung bei kin-
derloser Ehe, eine Beschleunigung von Verfahren über das 
Umgangs- und Sorgerecht, Zuständigkeit des „Großen Fami-
liengerichts“, insbes. für alle Rechtsstreitigkeiten im Zusam-
menhang mit Trennung und Scheidung, effizientere Durch-
setzung von Entscheidungen in Kindschaftssachen.

Das FGG wird durch eine vollständige Verfahrensordnung 
ersetzt, die das Verfahren insgesamt transparent erscheinen 
lässt.
Der Bund Deutscher Rechtspfleger wird demnächst dazu 
Stellung nehmen. Interessierte Mitglieder finden ihn unter 
www.bdr-online.de.     Red.
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@kkdqkdh
Qdbgsroqdbgtmf+ Khsdq`stq tmc Qdbgsronkhshj

E`lQY 1.1//5
Dr. Motzer, Stuttgart, Rechtsprechungsübersicht: Die 
Rechtsprechung zur elterlichen Sorge und zum Unterhalt seit 
2004. S. 73 ff.

Qoƾdfdq 1.1//5
Prof. U. Hintzen, Berlin
LG Berlin, AFA ¦ 728: FF @qs- 23: YON ¦¦ 0/2+ 0/3
'Odqrnmdkkd Tmsdqadrdsytmf cdr Fdqhbgsr+ @lsrg`estmf vdfdm
udqroúsdsdl Jnrsdmedrsrdsytmfradrbgktrr(
KF Adqkhm+ Tqsdhk unl 01-/4-1//4+ 02 N 1/./3+ Qoƾ- 1//4+
R- 307. 308-
1. Bei der Pflicht zur angemessenen Personalausstattung der 
Gerichte handelt es sich um eine Amtspflicht i. S. v. §839 
BGB.
2. Kommt es durch die unzureichende Personalausstattung 
des Gerichts (hier bei den erforderlichen Rechtspflegern und 
Schreibkräften) zu einem verzögerten Erlass eines Kosten-
festsetzungsbeschlusses und damit in der Folge auch zu 
einem verzögerten Pfändungs- und Überweisungsbeschluss 
und wird hierdurch eine erfolgreiche Zwangsvollstreckungs-
maßnahme vereitelt, so haftet für den dadurch entstandenen 
Schaden der Staat (hier das Land Berlin).

Qdbgsroƾdfdq Rstchdmgdesd+ Gdes 0 1//5

Inhaltsverzeichnis

Ernst Deimann, Die Eintragung einer Zwangs-/Arresthypothek 
auf Ersuchen des Finanzamts

Hanns Flik, Modernisierung des Erbrechts überfällig?

Jörk Weike, Internationaler Kongress in Bosnien-Herzegowina 
(BiH): „Qualifizierter Fachleute zur Sicherung des Eigentums 
an Grund und Boden, Sarajevo, 12. bis 14. Oktober 2005       
              
Josef Dörndorfer, Der zweifelhafte Vorbescheid - FGG-/
Erbrechtsklausur -   

Roland Böttcher, Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts im 
Wandel - Grundbuchrechtsklausur -

         
Konsularisches Notariat 
Mehmet Demir, Die materiellen Voraussetzungen der 
fürsorgerischen Freiheitsentziehung nach Art. 432 des 
türkischen Zivilgesetzbuches

  

Udqaúmcd`mgďqtmf ytq Tqgdadqqdbgsrmnudkkd

Der überarbeitete Referentenentwurf zum Urheberrecht stand 
im Mittelpunkt einer Anhörung des Bundesjustizministeriums 
am 26.01.2006 in Berlin. Bagatellklausel umstritten.

Wichtige Aspekte der Neuregelungen:
Private Kopien nicht kopiergeschützter Werke bleiben 
grundsätzlich im bisherigen Umfang erlaubt. 

Bagatellfälle von Urheberrechtsverletzungen mit nur 
geringem Unrechtsgehalt sollen straffrei sein. Diese Regelung 
ist allerdings umstritten. Während sich der Deutsche Kulturrat 
und Politiker unterschiedlicher Bundestagsfraktionen gegen 
die Regelung aussprachen, war beispielsweise vom Verband 
der Rockmusiker Zustimmung zu hören.
Am Ende gehe es möglicherweise nur darum, einen 
verschwindend geringen Teil der Phonoindustrie und ihre 
Einnahmen zu schützen.

Adqkhm- Bundesjustizministerin Brigitte Zypries hat sich in der 
vergangenen Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen 
Bundestages zu den Beschlüssen der Justizministerkonferenz 
über eine „Große Justizreform“ geäußert. Während sie sich 
zu den Plänen einer Zusammenlegung öffentlich rechtlicher 
Gerichtszweige eher zurückhaltend äußerte, erklärte sie zu 
den Überlegungen zur sogen. funktionalen Zweigliedrigkeit, 
dass sie „vom Tisch“ sei.

Mdtdq A`rhryhmrr`sy rdhs 0-0-1//59
Der Basiszinssatz nach § 247 BGB beträgt nunmehr ab dem 
1.1.2006 1,37 %.

Dhmakhbj hm Ydhsrbgqhesdm

E`lQY 3.1//5
Dr. C. Münch, Kitzingen, Rechtsprechungsübersicht Erbrecht. 
S. 229 ff.
Die Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FamRZ) 
beabsichtigt eine regelmäßige Berichterstattung über die 
aktuelle Rechtsprechung auf dem Gebiet des Erbrechts.
FamRZ mit Betreuungsrecht, Erbrecht, Verfahrensrecht 
sowie öffentlichem Recht.
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Ancdml`m`fdldms tmc Qdfhrsdqeĕgqtmf

Fqtmcatbg, tmc Qdfhrsdq'Tm,(vdrdm Ɗ

sqdhas chd Kúmcdq dqmdts tl

Bundeskanzlerin Angela Merkel übermittelt am 1. Februar 
2006 den vom Bundesrat auf seiner 818. Sitzung am 21. 
Dezember 2005 beschlossenen Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung der Grundbuchordnung und anderer Gesetze an 
den Präsidenten des Deutschen Bundestages.

Damit wird sich der Bundestag, insbesondere der 
Rechtsausschuss, mit dem schon einmal, nämlich am 
12. Mai 2004 – ebenfalls auf Beschluss des Bundesrates 
– eingebrachten Gesetzentwurf befassen.

Neu daran ist aber der Kontext, in dem die von einigen 
Ländern (Öffnungsklausel) beabsichtigte Bildung 
einer Bodenmanagementbehörde nunmehr steht. Die 
Auslagerung der gerichtlichen Grundbuchsachen auf eine 
Verwaltungsbehörde avanciert im Jahre 2006 zu dem im 
Spektrum „Große Justizreform“ aufgetragenen Outsourcing 
im großen Stil. „Schlanke Justiz“ und „Ballast abwerfen“ sind 
die Stichworte, mit denen auch weiterhin Einsparungen im 
Justizhaushalt und Stellenabbau kaschiert werden sollen.

Zu Recht darf die Frage gestellt werden: Ist ein einheitliches 
Bodenmanagement nicht auch ohne die Zusammenführung 
dieser beiden durch ihre divergierende verfassungsmäßige 
Zuordnung zu Exekutive bzw. Judikative aus gutem Grund 
getrennten Funktionsträger erreichbar? Folgt der Rechtsstaat 
nunmehr, wie es in der Begründung des Gesetzentwurfes 
einleitend heißt, „der technischen Entwicklung der 
vergangenen Jahre im Bereich Grundbuchwesen und 
Katasterverwaltung“?
Oder wird hier nicht wieder einmal das Verhältnis von 
Mensch und Technik auf den Kopf gestellt?
Qualitätssicherung auf dem Gebiet grundbuchrechtlicher 
Rechtsgewährung – was bedeutet das. Reicht es dafür aus, 
die bestehenden Gesetze auf das zu schaffende Konstrukt zu 
übertragen?

Die Bundesregierung erteilt jedenfalls dem Vorhaben in ihrer 
Stellungnahme erneut eine Abfuhr.

„Durch Öffnungsklauseln soll den Ländern im Wesentlichen die 
Möglichkeit eröffnet werden, Grundbuch- und Katasterämter 
zu einer einheitlichen – außerhalb der Justiz angesiedelten 
– „Bodenmanagement-Behörde“ zusammenlegen zu 
können. Die bereits in der letzten Legislaturperiode gegen 
den inhaltlich übereinstimmenden Entwurf des Bundesrates 

?gmpnk_ ^bg^l A^l^ms^l snk àg]^kng` ]^k 

Akng][n\ahk]gng` n, Z, A^l^ms^ 

+ <N+>kl, /4-3/. +

in der ablehnenden Stellungnahme der Bundesregierung 
(Bundestagsdrucksache 15/3148) geltend gemachten 
Bedenken bestehen fort. 
Sollten von Seiten der Länder konkrete Synergieeffekte 
nachgewiesen werden, die nicht anders als durch eine 
Zusammenlegung von Grundbuch- und Katasterämtern 
erreicht werden können, wird die Bundesregierung erneut 
in eine Prüfung der vorgeschlagenen Öffnungsklauseln 
eintreten, wobei Maßstab einer solchen Prüfung stets die 
Qualität des Grundbuchsystems sein muss.“1

Die Bundesregierung hat sich seinerzeit kritisch zu den 
vom Bundesrat behaupteten Synergieeffekten geäußert. 
Der Schluss liegt nahe, dass diese nämlich überhaupt nicht 
vorhanden sind. Wie sonst ist es zu erklären, dass nach 
zwei Jahren, in denen der ursprüngliche Entwurf immerhin 
einige Stadien des Gesetzgebungsverfahrens durchlaufen 
hat, ein Nachweis der behaupteten Synergien immer noch 
aussteht. Der in der Begründung „angeführte Aufbau eines 
umfassenden Informationssystems durch die Verschmelzung 
der Daten des elektronischen Liegenschaftskatasters und 
des elektronischen Grundbuchs ist rechtlich zulässig. 
Hierfür bedarf es gerade nicht einer Zusammenlegung der 
Behörden.“2 Auch eine einheitliche Beratung und Bedienung 
der Grundstückseigentümer und Investoren ist unter den 
gegenwärtigen rechtlichen Rahmenbedingungen möglich.

Die Bundesregierung weist in ihrer Stellungnahme (BT-
Drs. 15/3148) besonders auf die eigene Art des deutschen 
Grundbuchrechts hin, die im Gegensatz zu bloßen Urkunds-
registrierungssystemen in anderen Ländern eine Zuordnung 
zu einer Verwaltungsbehörde ausschließen. 
„Nach deutschem Immobiliarsachenrecht kommt der 
Eintragung im Grundbuch eine konstitutive Wirkung zu. 
Es besteht ein umfassender Gutglaubensschutz. Diese 
Richtigkeitsgewähr findet ihre Grundlage in der Zuverlässigkeit 
des deutschen Grundbuchwesens. Der Entscheidung des 
Rechtspflegers als unabhängigem Organ der Rechtspflege 
kommt dabei besondere Bedeutung zu. Durch seine 
fundierten Kenntnisse im Bereich des Sachenrechts und 
in anderen für das Grundbuch relevanten Rechtsgebieten, 
etwa im Erbrecht, können Fehlentscheidungen vermieden 
werden, die mit irreversiblen Rechtswirkungen verbunden 
sein können.“3

In der Praxis gerichtlicher Verfahren würde die für eine 
effektive und unverzögerte, d. h. schnelle Rechtsprechung 
erforderliche Schnittstelle verloren gehen. 

 

1  Deutscher Bundestag, 16. Wahlperiode, Drucksache 16/510, S. 8. 

2  Deutscher Bundestag, 15. Wahlperiode, Drucksache 15/3148, S. 8. 

3  ebenda, S. 8.
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„Die Grundakten werden etwa für einen reibungslosen 
Geschäftsablauf innerhalb des Amtsgerichts in Nachlass-, 
Insolvenz- und Zwangsversteigerungssachen benötigt. Auch 
das Grundbuchamt greift auf andere Akten des Amtsgerichts, 
etwa der Nachlass- oder Betreuungsabteilung zurück.“4

Die Bundesregierung hält mit ihrer Stellungnahme die 
erheblichen Bedenken hinsichtlich der Möglichkeit, 
die notwendigen statusrechtlichen Garantien für eine 
Unabhängigkeit des bei der Bodenmanagementbehörde 
tätigen Rechtspflegers zu schaffen, aufrecht. „Dass 
derartige Vorschriften“ (§§ 4 – 11, 28 RpflG)“ auf eine 
Verwaltungsbehörde ohne Abstriche übertragbar sind, ist 
nicht vorstellbar.“4

Daneben werden Einbußen des hohen – im Hinblick auf 
den öffentlichen Glauben des Grundbuchs aber auch 
unabdingbaren – Qualitätsstandards der Entscheidungen 
aus den genannten Gründen prognostiziert. Die durch den 
differenzierten Gebrauch von Öffnungsklauseln folgende 
Rechtszersplitterung dürfte die Gesamtqualität deutscher 
Rechtspflege auch nicht gerade befördern.

Eben diese Qualität des deutschen Grundbuchgerichts 
gilt es als signifikanten Standortfaktor – nachgewiesen im 
internationalen Ranking – und Standortvorteil Recht, der von 
den Wirtschaftsunternehmen gern angenommen wird, zu 
bewahren und auszubauen.  

Erinnert sei an dieser Stelle auch an die Positionen der 
Bundesnotarkammer.
„Die alltägliche notarielle Praxis ist vornehmlich 
gekennzeichnet von der Beurkundung von Verträgen im 
Zusammenhang mit Grundstücken. Täglich wird in ganz 
Deutschland nicht nur eine Vielzahl von Grundstücksverträgen 
(Kauf- bzw. Bauträgerverträge, Überlassungs- und 
Übergabeverträge, Umlegungsvereinbarungen) abgeschlos-
sen; vielmehr werden diese Vorgänge oft mit der Bestellung 
von Finanzierungsgrundpfandrechten verbunden und 
häufig auch durch die Begründung weiterer dinglicher 
Rechte (Dienstbarkeiten, Reallasten, Rückauflassungsvorm
erkungen) flankiert. Im Vollzug deiser Rechtsgeschäfte sind 
sodann alle Beteiligten auf einen lďfkhbgrs qdhatmfrknrdm
@ak`te hl Fqtmcatbgudqe`gqdm angewiesen. Verzögerungen 
oder fehlerhafte Eintragungen können dabei nicht zu 
unterschätzende finanzielle Auswirkungen nach sich ziehen. 
Das heutige System des deutschen Grundbuchs, das Teil 
der Freiwilligen Gerichtsbarkeit ist, hat sich bewährt. ...  
Dieser hohe Standard muss deshalb nicht nur im Interesse 
einer funktionierenden Wirtschaft, die gerade auch auf 
Investitionen im Grundstücksbereich angewiesen ist, 
aufrecht erhalten bleiben; vielmehr kann Deutschland seine 

Vorreiterrolle auf europäischer Ebene nur dann behaupten, 
wenn es geschlossen diese zahlreichen Vorzüge seines 
Systems darbieten kann.“5

Ist denn ein Denken in die entgegengesetzte Richtung 
völlig abwegig? Die Aufgaben der Katasterverwaltung 
einmal kritisch betrachtet, lässt sich über Privatisierung des 
Vermessungswesens, Zentralisierung bei Landesämtern 
bzw. Kommunalisierung vielleicht sachdienlicher diskutieren.  
Liegenschaftskataster als technisches Hilfsregister könnte 
dann dem Grundbuch als elektronisch geführte Registratur 
angeschlossen werden. 
„Für den Rechtsverkehr ist demgegenüber ausschließlich 
das Grundbuch ausschlaggebend. Eine Fortführung des 
Liegenschaftkatasters kann deshalb auch in der überwiegenden 
Zahl der Fälle (Teilung, Vereinigung, Zuschreibung von 
Grundstücken) im Grundbuch nur vollzogen werden, wenn der 
Eigentümer dies Rechtsänderung beantragt. Vielmehr noch: 
Eine fehlerhafte Vermessung durch das Vermessungsamt 
und eine darauf folgende falsche Eintragung im Kataster 
können niemals Auswirkungen auf die dingliche Rechtslage 
haben, da es insoweit an der übereinstimmenden Einigung 
der Parteien fehlt.“6   

Führung des Handels-, des Genossenschafts-, des 
Partnerschafts- und Vereinsregister durch von den Ländern 
bestimmte Stellen.

Die Bundesregierung bekräftigt ihr ablehnendes Votum. 
„Die in dem Entwurf vorgesehene Einführung von 
Öffnungsklauseln für die Übertragung der gerichtlich geführten 
Register auf andere Stellen als die Amtsgerichte, namentlich 
die Industrie- und Handelskammern (IHK), wurde bereits 
1995 u. a. in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Handelsrecht 
und Handelsregister“ im Auftrag der Justizministerkonferenz 
diskutiert und mit überzeugenden Argumenten abgelehnt.“7 
Die eintretende Rechtszersplitterung (Öffnungsklausel) 
würde zu dem dazu führen, dass auch das einheitliche 
Registerverfahren aufgegeben würde, von unterschiedlichen 
Kostenregelungen ganz abgesehen. In Anbetracht der von 
den Ländern für das elektronische Handelsregister bereits 
aufgewendeten Investitionen hinterfragt die Bundesregierung 
zu Recht, wie sich diese amortisieren sollen.          da.

L^`blm^k+@Ďakng`l`^l^ms + L@ĎA+? + 

+ <N+>kl, /4-3/3 +

 

4     Deutscher Bundestag, 16. Wahlperiode, Drucksache 15/3148, S. 8                    

5    Stellungnahme der Bundesnotarkammer, BNotK v. 15.03.2004, S. 1 f.                          

6   ebenda, S. 1 f.,                                          

7  Deutscher Bundestag, 16. Wahlperiode, Drucksache 16/515, S. 16, 
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Cfik^llnf
Gdq`trfdadq9
Atmc Cdtsrbgdq Qdbgsroƾdfdq d- U-
Atmcdrfdrbgúesrrsdkkd9
@l Etbgradqf 6+ /5568 Gngdmlďkrdm-

Udq`msvnqskhbgdq Qdc`jsdtq9
Chok-,Qoƾ- Odsdq C`ll+
Eqhdcqhbgrsq`ðd 70+
27744 Vdqmhfdqncd

Cqtbj9 Fq`oghrbgdq Adsqhda Fhdrdjhmf FlaG % Bn- JF+
Onrse`bg 02 /0 1/+ 22433 Ahdkdedkc

@mydhfdmudqv`kstmf9 Udqk`f Dqmrs tmc Vdqmdq Fhdrd,
jhmf FlaG+ OE 02 /0 1/+ 22433 Ahdkdedkc+ Sdkdenm
/410 03563+ Sdkde`w /410 032604

D,L`hk9 jnms`js?fhdrdjhmf,udqk`f-cd

Dr fhks y- Y- @mydhfdmoqdhrkhrsd Mq- 01 unl 0-0-1//4
'fĕkshf ahr 20-01-1//5(-
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Der Bund Deutscher Rechtspfleger lehnt eine Übertragung 
der vorgenannten Aufgaben ab, weil weder eine Qualitäts-
verbesserung noch eine Entlastung der Gerichte dargestellt 
werden kann. 

Ein gleichermaßen effizientes Verfahren, wie dies bei den 
Amtsgerichten derzeit vorhanden ist, würde insgesamt er-
hebliche Aufwendungen nach sich ziehen. Auch würden die 
Bürgerinnen und Bürger finanziell stärker belastet werden. 
Mehrkosten würden durch die beim Notar auf die Gebühren 
zu entrichtende Umsatzsteuer sowie einen aufwandsdecken-
den Neuzuschnitt der Gebühren beim Notar entstehen.

Eine Übertragung des Erbscheinverfahrens auf den Notar ist 
weder sinnvoll noch geboten.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung 
vom 18.01.2000 für den Fall einer nachlassgerichtlichen Ge-
nehmigung dem durch die Genehmigung in seinen Rechten 
Betroffenen die grundrechtlich garantierte Möglichkeit kon-
statiert, den sachlich und persönlich unabhängigen Richter 
anzurufen, bevor die Genehmigung unumkehrbare Außen-
wirkung erlangt. Das kann nichts anderes bedeuten, als dass 
nachlassgerichtliche Verfahren bei Betroffenheit Beteiligter 
und nicht rückgängig zu machender Außenwirkung Kernauf-
gaben der Justiz12 sind.

Die Erteilung des Erbscheins führt im Hinblick auf seine ge-
setzliche Richtigkeitsvermutung und den öffentlichen Glau-
ben für den betroffenen Beteiligten zu einer gegebenenfalls 
unumkehrbaren Beeinträchtigung seiner Rechte als Erbe. Die 
Möglichkeit des Einziehungsverfahrens steht dem nicht ent-
gegen, da eine Einziehung nicht zur rückwirkenden Zerstö-
rung von gutgläubig erworbenen Rechtspositionen Dritter 
führt.

Der Bund Deutscher Rechtspfleger lehnt eine Übertragung 
des Erbscheinverfahrens insbesondere aus den vorgenann-
ten rechtlichen Gründen ab.

„Das Erbscheinsverfahren ist von Gesetzes wegen mit be-
sonderen Kautelen ausgestattet, die für die gerichtliche 
Streitschlichtung oder Streitentscheidung in einem rechts-
förmlichen Verfahren essentiell sind.“13 

Die Pflicht zur Amtsermittlung (§ 2358 BGB), das ausdrück-
liche Gebot des rechtlichen Gehörs (§ 2360 BGB) und die 
strenge Bindung der Entscheidung an den gestellten Antrag 
(§ 2353 BGB) sind Vorgaben, die dem gerichtlichen Verfahren 
immanent sind, der Amtstätigkeit des Notars aber fremd.
Zu diesem rechtsförmlichen Verfahren gehört auch die Be-
weiserhebung, d. h. der Nachweis der Richtigkeit der in 

Gemäßheit des § 2354 Abs. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 2 BGB ge-
machten Angaben durch öffentliche Urkunden, einschließ-
lich der Versicherung der übrigen nach den §§ 2354, 2355 
BGB erforderlichen Angaben an Eides statt, die dem Gericht  
gegenüber zu erklären sind. Dass das Gesetz die Beurkun-
dung dieser Erklärung vor einem Notar zulässt, ändert nichts 
an der Tatsache, dass die Erklärung selbst Teil des Erbschein-
verfahrens ist.
Der Praxis bzw. Verfahrensbeschleunigung dient es indes, 
wenn bei der Antragstellung durch den Notar diese Erklä-
rung von ihm beurkundet wird.

Die Verlagerung der Zuständigkeit für das Erscheinverfahren 
auf die Notare würde insgesamt einen empfindlichen Eingriff 
in die Funktionstüchtigkeit des Verfahrens darstellen. Den  
Gerichten steht bisher ein weiter Spielraum für eine dem Ein-
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zelfall angemessene Verfahrensgestaltung offen, weil sich 
die gesetzlichen Regelungen auf wenige Verfahrensgrund-
sätze beschränken. Das gerichtliche Verfahren ist daher sehr 
effizient. Dies gilt auch mit Blick auf den im Erbscheinverfah-
ren von der Rechtsprechung entwickelten „Vorbescheid“.

Eine Entlastung der Gerichte wird in der Gesamtschau auch 
nicht eintreten. Eine Verlagerung des Erbscheinverfahrens 
von einem durch den Notar rasch erteilten amtlichen Aus-
weis in das streitige Verfahren vor dem Prozessgericht wäre 
nämlich angesichts des Streitpotenzials unter den Beteiligten 
zu erwarten. 

Die Tätigkeit der Notare müsste ansonsten auf die Ermittlung 
auch eines umstrittenen Sachverhalts und die sonstige Be-
weiserhebung ausgerichtet sein; usw. usf.
Für den Justizhaushalt kann auch hier nur auf die bereits an 
anderer Stelle ausgeführten Einnahmeverluste hingewiesen 
werden.
Insgesamt hat die Bund-Länder-Arbeitsgruppe auf vielfäl-
tigste Probleme bzw. Nachteile hingewiesen.

Eine unterschiedliche Behandlung hinsichtlich der Übertra-
gungsfähigkeit der Erteilung des Testamentsvollstrecker-
zeugnisses erschließt sich dem BDR nicht. Folglich wird die 
Übertragung auf die Notare abgelehnt.
Keine Bedenken werden grundsätzlich gegen eine Übertra-
gung der Aufnahme von Nachlassverzeichnissen bzw. die 
Verfahren der Nachlassauseinandersetzung erhoben.
Anders verhält es sich bei Nachlasspflegschaften und –ver-
waltungen. Eine Übertragung wäre aus verfassungsrecht-
lichen Gründen bedenklich. Insoweit stimmt der BDR den 
Ausführungen im Zwischenbericht der Bund-Länder-Arbeits-
gruppe zu.
Bei mittellosen Nachlässen werden Gerichtskosten nicht 
erhoben. Bei einer Übertragung auf Notare wäre eine Kos-
tenerstattung der Vergütung für das Verfahren und an den 
Nachlasspfleger durch den Staat zu regeln, da die Notare 
diese Aufgabe wohl kaum ohne Kostenerstattung überneh-
men würden.

Eine ausführlichere Stellungnahme ist für den Fall, dass die 
Justizministerinnen und –minister das Anliegen detailliert 
weiterverfolgen, vorgesehen.

2.2. Umgestaltung des Gerichtsvollziehersystems

Die Justizministerkonferenz hat die Bund-Länder-Arbeits-
gruppe mit der Erarbeitung unfangreicher Gesetzentwürfe 
zur Umsetzung des Übertragungs- bzw. Umwandlungsmo-
dells der Beleihung beauftragt.

Sofern diese vorliegen, wird der Bund Deutscher Rechtspfle-
ger detailliert Stellung nehmen.

Der Bund Deutscher Rechtspfleger lehnt den vorgeschlage-
nen Reformweg aus verfassungsrechtlichen Gründen ab. 
Sofern eine Grundgesetzänderung dem Rechnung tragen 
sollte, verbleiben darüber hinaus volkswirtschaftliche Ge-
sichtspunkte, die zu einer Ablehnung führen.

Die für Bürger und insbesondere mittelständische Unterneh-
men zu erwartenden Mehrbelastungen durch die sich ab-
zeichnende Gebührenerhöhung auf das Zwei- bis Dreifache 
sind insbesondere im Verhältnis zu den Erkenntnissen zum 
Vollstreckungserfolg nicht darstellbar. Gerade Handwerker 
und Gewerbetreibende finden sich so in einer ausweglosen 
Situation, wenn sie sich sowohl als Gläubiger wie als Schuld-
ner wieder finden.

3. Qualitätssicherung

Die Qualität von Rechtsprechung und Rechtspflege wird 
weitestgehend durch funktionsfähige Strukturen bestimmt. 
Der BDR unterstreicht das von den Justizministerinnen und 
–ministern dargestellte Votum für eine Qualitätssicherung. 
Er vermisst allerdings eine entsprechende Stärkung bzw. 
Darstellung derjenigen Führungskräfte, die viel stärker als 
die Richterinnen und Richter bzw. Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte mit den Aufgaben der Justizverwaltung vor 
Ort befasst sind. Die Führungsverantwortung derjenigen 
Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger, die in einer Position 
als Sachgebietsleiter, Geschäfts- bzw. Verwaltungsleiterim 
Management der Gerichte und Staatsanwaltschaften tätig 
sind, ist zu stärken. Aktive Führung und kommunikativer wie 
kooperativer Führungsstil zeichnen gerade sie in besonde-
rem Maße aus.

12 Festvortrag des Präsidenten des Bayerischen Obersten Landesge-
richts a. D. Peter Gummer – 16.07.2005 Kloster Banz,
Bayerischer Rechtspfleger-Kurier (Sonderkurier), S. 2
13 Gummer, a.a.O.: „In den in unserer Gesellschaft im Steigen be-
griffenen Fällen von Erbstreitigkeiten ist die konfliktmindernde, 
streitschlichtende und notfalls streitentscheidende Funktion des Erb-
scheinverfahrens vor den Gerichten m. E. unersetzbar. Müssten die-
se Fälle auch nur in erheblich vermehrtem Maß im schwerfälligen, 
auf die Besonderheiten der Erbsituation nicht abstellenden gerichtli-
chen Streitverfahren vor den Prozessgerichten entschieden werden, 
so wäre die Mehrbelastung der Justiz erheblich.“
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Baden-Baden (ane). Mit der Unterzeichnung eines Partner-
schaftsvertrages ist nun auch die Bezirksgruppe Baden-Ba-
dens des Bundes Deutscher Rechtspfleger als fünfter Part-
ner einer deutsch-französischen Jumelage beiderseits des 
Rheins beigetreten.

Schon seit 1986 tauschen sich Rechtspfleger und Greffiers, 
wie sie im Nachbarland heißen, aus. Zweck der Jumelage 
sind Treffen, die einmal im Jahr stattfinden, um beiderseits 
des Rheins interessierende Fachthemen zu erläutern.

Hochinteressant waren in dieser Feierstunde am 1. Dezem-
ber 2005 im Großen Sitzungssaal des Baden-Badener Jus-
tizgebäudes dabei die Ausführungen von Ministerialdirektor 
Michael Steindorfner, der den partnerschaftlichen Umgang 
und Austausch mit dem französischen Nachbarn als sehr po-
sitiv beurteilte. 
Denn er hatte seinerseits neue Erkenntnisse auf dem Weg zu 
anstehenden Einsparungen gewonnen. So habe er selbst aus 
dem Austausch die sinnvolle Erkenntnisse gewinnen können, 
dass man Gerichte und Staatsanwaltschaften gemeinsamen 
Verwaltungen unterstellen und überhaupt mehrere Gerichte 
gemeinsam verwalten kann. 

Klar machte er auch, dass die Zukunft auch Veränderun-
gen im Berufsbild des Rechtspflegers mit sich bringen wird. 
„Was wir brauchen sind kreative Lösungen“, forderte er eine 
flexible Personalstruktur und richtete seinen Blick dabei ge-
zielt auf die Rechtspfleger. „Es ist in Baden-Württemberg 
üblich, dass der Rechtspfleger dem Richter viele Vorgänge 
unterschriftsreif vorverfügt. Welcher sachliche Grund spricht 
dagegen, den Rechtspfleger insoweit auch formal und sta-
tusrechtlich zum Richter zu machen und sei es eben nur für 

einen bestimmten Fachbereich?“ 
Dass die Bezirksgruppe Baden-Baden der Jumelage der 
Rechtspfleger und Greffiers der Bezirksgruppen Colmar, 
Waldshut, Freiburg und Offenburg nunmehr beigetreten ist, 
wurde auch von Hans-Joachim Doderer, Richter am Ober-
landgericht Karlsruhe begrüßt. 

„Wir im Oberlandgericht Karlsruhe, denen die Personalver-
waltung für die Rechtspfleger obliegt, begrüßen die Annähe-
rung und diese Partnerschaft ausdrücklich. Sie steht in einer 
mehrjährigen Tradition der intensiver gewordenen Kontakte 
zwischen französischen und deutschen Mitarbeitern der Jus-
tiz. 

Für die Erfüllung der Zielsetzung der jährlich stattfinden Tref-
fen, in deren Mittelpunkt generell ein fachliches Thema steht,  
sorgten Jean-Jacques Kuster, Greffier en Chef aus Straßburg 
mit einem Vortrag über die Ausbildung der Greffiers in Frank-
reich, sowie Dr. Klaus Gehring, Rektor der Fachhochschule 
Schwetzingen über das Thema „Bachelor of Law - eine Alter-
native für das Rechtspflegerstudium?“. 

Eingangs der Feierstunde begrüßte der Vorsitzende der Bezirks-
gruppe Baden-Baden, Otto Schnurr, die zahlreich erschienen 
Kolleginnen und Kollegen aus dem Elsass und Baden. Unter 
den Ehrengästen befanden sich namhafte Vertreter der baden-
württembergischen Justiz. Nach der Feierstunde schloss sich 
in der Cafeteria des Justizgebäudes ein Imbiss mit Empfang 
an. Für den Nachmittag war ein attraktives Rahmenprogramm 
mit einer deutsch-französischen Stadtführung organisiert.  

Der Abend klang in gemütlicher Runde in einem renommier-
ten Lokal in der weltberühmten Lichtentaler Allee aus. 

Roger Buzer (Bezirksvors. Freyburg) Angelika Beckmann (Bezirksvorsitzende 

Waldshut, Gerhard Scheurer (Bezirksvorsitzender Offenburg), Jean-Jackue 

Kuester 

Otto Schnurr Bezirksbruppe Baden-Baden, Michael Steindorfner MD


